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Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Terminversehen vor dem LSG   
- BSG-Urteile vom 10.12.1992 - 11 RAr 81/92 - und vom 28.01.1993 -   
2 RU 45/92 
 
Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Terminversehen vor dem       
LSG (zu frühe Durchführung der mündlichen Verhandlung);              
hier: BSG-Urteile vom 10.12.1992 - 11 RAr 81/92 - und                
      vom 28.01.1993 - 2 RU 45/92 - (Zurückverweisungen an das       
      LSG)                                                           
1. Urteil:                                                           
Das BSG hat mit Urteil vom 10.12.1992 - 11 RAr 81/82 - folgendes     
entschieden:                                                         
    Leitsatz                                                         
Kann der Kläger infolge eines Terminversehens nicht an der           
mündlichen Verhandlung teilnehmen, ist sein Anspruch auf             
rechtliches Gehör verletzt worden (Art. 103 Abs. 1 GG, § 62 SGG).    
Darüber hinaus ist er i.S. des § 202 i.V.m. § 551 Nr. 5 ZPO nicht    
nach Vorschrift der Gesetze vertreten.                               
2. Urteil:                                                           
Die Parallelentscheidung des BSG vom 28.01.1993 - 2 RU 45/92 - zu    
dieser Rechtsfrage ist ebenfalls beigefügt.                          
 

 

 


